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Gruppe Landesamtsdirektion  
Abteilung Landesamtsdirektion/Verfassungsdienst 
Postanschrift 3109 St. Pölten, Landhausplatz 1  
   

 

 

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, 3109 

 
 
An das  
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz 
Stubenring 1 
1010 Wien 
 
 

 

 Beilagen 

LAD1-VD-19301/083-2009  
Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben) 

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005  
In Verwaltungsfragen für Sie da. Natürlich auch außerhalb 
der Amtsstunden: Mo-Fr 07:00-19:00, Sa 07:00-14:00 Uhr  

   

  

 (0 27 42) 9005 
   

- Bezug BearbeiterIn Durchwahl Datum 

  Dr. Markus Grubner 12377 31. März 2009 
 
Betrifft 

Entwurf eines Sozialversicherungs-Änderungsgesetzes 2009 - SVÄG 2009; Begutach-
tungsverfahren; Stellungnahme 

Die NÖ Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 31. März 2009 beschlossen, dass gegen 

den Entwurf eines Sozialversicherungs-Änderungsgesetzes 2009 – SVÄG 2009 keine 

Einwendungen erhoben werden. 

 

Aus Anlass der Änderung der Sozialversicherungsgesetze wird erneut darauf 

hingewiesen, dass der Landtag von Niederösterreich in seiner Sitzung am 11. Dezember 

2008 eine Resolution betreffend die sozialrechtliche Absicherung der Bürgermeister sowie 

eine Resolution betreffend sozialversicherungsrechtliche Probleme der Bürgermeister in 

Niederösterreich beschlossen hat. Diese Resolutionen wurden dem Bund bereits mit dem 

Ersuchen zur Kenntnis gebracht, Maßnahmen zur Beseitigung der in den Resolutionen 

aufgezeigten Probleme zu veranlassen. 

 

Die vorliegende Entwurf lässt eine Auseinandersetzung mit den aufgezeigten Problemen 

vermissen, er sollte aber zum Anlass genommen werden, Maßnahmen zur Beseitigung 

der in den Resolutionen aufgezeigten sozialversicherungsrechtlichen Benachteiligungen 

von Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen zu ergreifen. 
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Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Präsidium des National-

rates elektronisch übermittelt. 

 

Ergeht an: 
1. An das  Präsidium des Nationalrates,  
                                     ------------------------------------------------ 
2. An das  Präsidium des Bundesrates 
3. An alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder des Bundesrates 
4. An alle Ämter der Landesregierungen (zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 
5. An die Verbindungsstelle der Bundesländer, Schenkenstraße 4, 1014 Wien 
6. Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Ballhausplatz 2, 1014 Wien 
7. Landtagsdirektion 
 

 

NÖ Landesregierung 

Dr. P R Ö L L  

Landeshauptmann 
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